
 
 
 
 

Information 

nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

bei Erhebung personenbezogener Daten bei der betroffenen Person 
 

Verantwortliche/r 

Kreis Mettmann 
Der Landrat 
Herr Thomas Hendele 
Düsseldorfer Str. 26 
40822 Mettmann 
landrat@kreis-mettmann.de 
Tel. 02104 99-0 
 

Vertreter/in 
  --- 

Datenschutzbeauftragte/r 

Datenschutzbeauftragter des Kreises Mettmann 
Düsseldorfer Str. 26 
40822 Mettmann 
datenschutz@kreis-mettmann.de 
Tel. 02104 99-0 
 

Zweck/e der Datenverarbeitung 

Maßnahmen- / Projektabwicklung im Bereich Straßen und 
Naherholungseinrichtungen 

(Zu den vorangegangenen Vergabeverfahren bzw. Auftragserteilungen siehe das 
Informationsblatt "Vergabe und Abwicklung von Aufträgen inkl. Finanzwesen / 
Rechnungsabwicklung") 

 

Wesentliche Rechtsgrundlage/n 

- § 22 Wassergesetz für das Land NRW (LWG) 

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) 

 

mailto:landrat@kreis-mettmann.de
mailto:datenschutz@kreis-mettmann.de


Empfänger und Kategorien von Empfängern der Daten 

- Jeweilige Genehmigungsbehörden 

- Straßenverkehrsbehörden der k.a. Städte 

- Bezirksregierung Düsseldorf 

- Mit der Umsetzung beauftragte Unternehmen und ggfs. deren Nachunternehmen 

- Weitere Projektbeteiligte, wie z.B. privater Anlieger, Grundstückseigentümer 

 

Dauer der Speicherung und Aufbewahrungsfristen 

Die Vernichtung der Akten bzw. Löschung der Daten erfolgt nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfristen gemäß Kommunaler Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement - KGSt (10  bzw. 30 Jahre in Abhängigkeit von der Art der 
Maßnahme bzw. des Projektes). Die Vernichtung der Akten bzw. Löschung der Daten 
erfolgt nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen gemäß Kommunaler 
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement - KGSt (30 Jahre). 

 

Bereitstellung der Daten ist gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben 
 
Ohne die Bereitstellung der Daten ist eine Umsetzung des Projektes nur erschwert 
möglich. 
 

Rechte der betroffenen Person 

Betroffene Personen haben folgende Rechte, wenn die gesetzlichen 
und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind: 

• Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten 
• Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 
• Recht auf Löschung oder Einschränkung der Datenverarbeitung 
• Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung wegen besonderer 

Umstände 
• Recht auf Beschwerde an die Aufsichtsbehörde bei Datenschutzverstößen 
• Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung 

 

Zuständige Aufsichtsbehörde 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf 
Telefon 0211 / 38424-0 
Fax 0211 / 38424-10 
mailto:poststelle@ldi.nrw.de  
Internet www.ldi.nrw.de 
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